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Wie ist die Hilflosenentschädigung zu berücksichtigen? 
 
PRAXISBEISPIEL Wer aufgrund einer Beeinträchtigung der Gesundheit eine Hilflosenentschädigung und allenfalls 
auch einen Intensivpflegezuschlag erhält, muss diese bei gleichzeitigem Sozialhilfebezug als Einnahme anrechnen 
lassen. Gesundheitsbedingte Nebenkosten können dafür als situationsbedingte Leistungen (SIL) von der Sozialhilfe 
übernommen werden. 

 

→ FRAGEN 

→ GRUNDLAGEN 

PRAXIS 
In dieser Rubrik werden exemplarische 
Fragen beantwortet und publiziert, die der 
SKOS im Rahmen ihrer Beratungsangebote 
gestellt werden. 
Weitere Informationen unter skos.ch → 
Beratung für Institutionen. 

 
→ ANTWORTEN 
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